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Die Einlagerung von Treibstoffvorräten durch
Landwirtschaftsbetriebe

Vorwort der Redaktion: Jedesmal, wenn die internationale Lage gespannter wird,
erkundigen sich viele Mitglieder nach den einschlägigen Vorschriften über die Anlegung

von Treibstoffreserven. Wir glauben, dass eine kürzlich erfolgte Klarstellung der Abteilung

für Landwirtschaft des EVD auch unsere Leser interessieren wird und drucken diese
daher nachstehend ab. Es ist klar, dass die zugesicherten freien 1000 Lt. nicht nur für
Traktoren gewährt werden, sondern (nach BRB vom 18. Juli 1961 ausgedrückt) für sämtliche

grösseren landw. Motorfahrzeuge.

Es sei vorerst an den allgemeinen Grundsatz unserer wirtschaftlichen
Kriegsvorsorge erinnert, der darauf ausgeht, genügend Vorräte aller Art
möglichst dezentralisiert anzulegen, wenn immer möglich bis zum Verbraucher

verteilt. Dies gilt für das Rohmaterial unserer Industrie, für die
Haushaltvorräte der Familien in den Städten und ebenso für die Produktionsmittel

und Hilfsstoffe in der Landwirtschaft.
Der Delegierte für wirtschaftliche Kriegsvorsorge (DWK) hat wiederholt

zur vorsorglichen Lagerhaltung aufgerufen. Die private Initiative zur
Anlegung vor Vorräten aller Art für unsichere Zeiten wird dringend empfohlen
und unter anderem dadurch gefördert, dass

freiwillig angelegte Betriebsvorräte im Falle kriegswirtschaftlicher
Einschränkungen den Eigentümern ohne Anrechnung auf die
Bezugsansprüche zur Verwendung im eigenen Betrieb überlassen bleiben,

soweit das Landesinteresse es gestattet.

Betriebseigene Vorräte werden also grundsätzlich nicht eingezogen oder
angerechnet. Dabei werden im Kriegsvorsorgegesetz vom 30. September
1955 (Art. 4) und der entsprechenden Verordnung über wirtschaftliche
Kriegsvorsorge vom 14. Juli 1959 (Art. 2) die für eine Kriegswirtschaft
selbstverständlichen Vorbehalte gemacht, nämlich:

a) dass sich die Verwendung der Vorräte im Betrieb des Eigentümers nach

allfälligen Bewirtschaftungsvorschriften zu richten hat (z. B. bei
Sonntagsfahrverbot darf ein Landwirt, nur weil er sich eine Treibstoffreserve
angelegt hat, trotzdem nicht eine Vergnügungsfahrt machen, etc.);

b) dass bei Treibstoffreserven eine teilweise Anrechnung auf die
Bezugsansprüche möglich sein kann; (allenfalls je nach Versorgungssituation

bei den einzelnen Treibstoffarten ein unterschiedlicher Anrechnungssatz

auf Vorräte). Dabei bleibt aber die bereits vor Jahren im
Einvernehmen mit dem DWK und dem KIAA gegebene Zusicherung
bestehen, dass private Treibstofflager in der Landwirtschaft im Ausmasse
von 1 000 I je Traktor bei einer allfälligen Bewirtschaftung an den
Zuteilungen nicht angerechnet und nicht beschlagnahmt
würden;

c) die Requisition bei einem Landesnotstand;
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d) Trei'bstoffvorräte von Betrieben und Einzelkonsumenten, also auch von
Landwirten, sollten nicht beim Lieferanten (Handel) eingelagert werden,
da im Falle einer Bewirtschaftung darüber nicht mehr frei verfügt werden
kann (Bezug nur noch gegen Rationierungsausweis). Dagegen könnten
die vom Eigentümer (Landwirt) bei Lagerhaltungsgesellschaften

(die nur die Lagerhaltung betreiben und mit solchen Waren
weder handeln, noch sie verarbeiten etc.) eingelagerten Treibstoffe auch
im Falle einer Bewirtschaftung frei bezogen werden (Pte. a) — c)
vorbehalten).

Sie mögen daraus erkennen, dass eine Begrenzung der Vorratshaltung
für Verbraucher grundsätzlich nicht besteht und dass es ganz im Sinne
der wirtschaftlichen Kriegsvorsorge und insbesondere der Sicherung
unserer Ernährungsbasis liegt, wenn die einzelnen Landwirte vermehrt für
betriebseigene Vorräte an flüssigen Treibstoffen sorgen.

Trotz dem erweiterten Tankbauprogramm könnten die allgemeinen
Reserven den derzeitigen Bedarf nur für wenige Monate sicherstellen.

Wir begrüssen deshalb jede Initiative zur verbesserten betriebseigenen
Vorratshaltung sehr und sind Ihnen dankbar, wenn Sie bei Ihren Mitgliedern

in dieser Richtung aufklärend wirken.

Verbandsmitteilung Achtung! Minderwertiges Motorenöl!
Zur Zeit soll vor allem im Gebiet zwischen Luzern und Schaffhausen durch Private

unter der Bezeichnung «Penol» ein Motorenöl verkauft werden, das Chlorverbindungen
aufweist und daher für Motoren sehr schädlich sein könnte (Korrosionen!). Wir warnen die
Landwirte, mit unbekannten Verkäufern oder Vertretern, hinter denen keine Firma mit
bekanntem Namen steht, Oelkäufe zu tätigen. Verkäufer dieser Sorte können für
allfällige kostspielige Motorenschäden nicht belangt wenden, da in den meisten Fällen
kein Geld vorhanden ist oder sich diese Leute vor rechtlichen Massnahmen zu schützen
wissen.

Wir legen Wert darauf, festzuhalten, dass das beanstandete Oel mit folgenden Firmen
nichts zu tun hat:

1) Benol AG. in Rüti/ZH (Marke Benol)
2) Pennzoii-Generalvertretung, Zürich (Marke Pennzoil)
3) Oel-Brack AG., Aarau (Oele pennsylvanischer Herkunft)
4) Pennsylvania Oil Company Basel Schweiz. Traktorverband Brugg

Mitteilung der Sektion Aargau
Am 25. Oktober 1961 findet eine Demonstration über Körnermaisanbau statt. Das

Programm erscheint in der nächsten Nummer. Wir bitten, .diesen Tag jetzt schon zu
reservieren. Der Obmann des Bezirkes Lenzburg

BESSERES LICHT

BESSERE SICHT
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D 40 ein technisch ausgereifter
Traktor für hohe Ansprüche.

In mehreren Varianten und mit vielen Ausrüstungsmöglichkeiten

für einen vielseitigen und wirtschaftlichen
Einsatz in der Praxis:

DI5

4 verschiedene Reifengrössen, mehrfache Spurverstellung,
Superkriechgang, Frontlader, Schnellgang, Mähantrieb,
Druckluftbremse für Anhänger, Riemenscheibe, automatische

Anhängevorrichtung etc. Bitte, verlangen Sie
ausführliche Informationen über diesen interessanten Traktor
bei Ihrem DEUTZ-Vertreter.

D50

HAIM5 F.
-GENERALVERTRETUNG
SICH 9/ii7

RAUTISTRASSE 31 TEL 051 / 52 66 55
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